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Öffentlichkeit 
 
• Stellungnahme 1 
 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
• Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
• Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
• Bayerischer Bauernverband 
• Bergamt Bayreuth 
• Freiwillige Feuerwehr Amberg 
• Landratsamt Amberg-Sulzbach - Gesundheitsamt 
• PLEdoc GmbH 
• Regierung der Oberpfalz - Sachgebiet 24 Raumordnung, Landes-  
            und Regionalplanung  
• Regionaler Planungsverband  
• Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.26 Immissionsschutz/Bodenschutz 
• Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.28 Wasserrecht 
• Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.29 Naturschutz 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.01 Stabstelle Mobilität, Verkehr 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.21 Bauordnung 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.4 Tiefbauamt 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.5 Bauverwaltung 
• Stadtwerke Amberg Versorgungs GmbH 
• Wasserwirtschaftsamt Weiden 
 

Übersicht der Stellungnahmen | Seite 1 von 1 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

• Die Stadtheimatpflegerin 
• Polizeiinspektion Amberg  
• Stadt Amberg Referat 4 - Jugend, Senioren und Soziales 
• Zweckverband zur Abwasserbeseitigung Amberg-Kümmersbruck 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 

• Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz 
• Bayernwerk Netz  
• Stadt Amberg Referat 3 - Amt 3.27 Abfallentsorgung 

Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 
 
• Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege  
• Bund Naturschutz 
• CSG GmbH 
• Deutsche Telekom Technik GmbH 
• Luftamt Nordbayern 
• Stadt Amberg Referat 2 - Finanzen, Wirtschaft und Europaangelegenheiten 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.02 Flächennutzungsplan  
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.13 Grünplanung und Landespflege 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.22 Denkmalpflege, Förderwesen 
• Stadt Amberg Referat 5 - Amt 5.23 Koordinatorin Nachhaltigkeitsbelange 
• Stadtbau Amberg GmbH 
• Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen 
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Infrastruktur 
 
Einengung der Ortsdurchfahrt, Sichtverhältnisse, Einrücken an der Gai-
loher Hauptstraße und Geschwindigkeitsbremse wurde bereits behan-
delt. Siehe Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung zu Stellungnah-
me vom 02.05.2023 des Amtes 5.4 Tiefbauamt Punkt 1 - Punkt 8) 
 
 
 
 
 
Entlang der Gailoher Hauptstraße wurde für einen Geh– und Radweg 
eingerückt. Parkplätze sind geplant, aber aus Sicherheitsgründen we-
gen den Fuß– und Radverkehr nicht direkt an der Gailoher Hauptstra-
ße. 
 
Das Grundstück wird nicht als Hindernis betrachtet. Ein Geh– und Rad-
weg ist vorgesehen. Bei einen Verkauf des Grundstück, sichert sich die 
Stadt Amberg ein Vorkaufsrecht um den geh– und Fahrradweg weiter 
auszubauen.  



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 161 „Gailoh Mitte“  
Vorlage 005/0041/2026 Anlage 9,  Seite 4 
In der Fassung vom 15.04.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Ö
F 

Stellungnahme 1 — Stellungnahme vom 22.04.2025 | Seite 3 von 10 

Für den geplanten Geh– und Radweg engen keine weiteren Grundstü-
cke die Ortsdurchfahrt ein.  
 
 
Das Planungsamt bezieht sich auf den Abwägungsvorschlag der letzten 
Auslegung in der Fassung vom 22.01.2025.  
Parkplätze: 
Gegenüber des Kindergartens befindet sich derzeit ein Gebäude, dass 
in weiter Zukunft abgerissen werden soll, die nächste Zeit aber be-
steht. Parkplätze weiter entfernt sieht das Planungsamt nicht als gute 
Lösung. Zudem muss die Gailoher Hauptstraße überquert werden. 
 
 
 
 
 
In der Planung ist ein Geh– und Radweg entlang der Gailoher Haupt-
straße vorgesehen.  
 
Das Planungsamt bezieht sich auf den Abwägungsvorschlag der letzten 
Auslegung in der Fassung vom 22.01.2025.  
Kommunale Grundstückangelegenheiten bezüglich der Anwesen Gailo-
her Hauptstraße 52 bis 60 werden über das Amt und dem Grundstück-
seigentümer persönlich geregelt, dies ist nicht Gegenstand des vorlie-
genden Bauleitplanverfahrens. 
 
Das Radwegekonzept ist nicht Gegenstand der Auslegung und wird in 
diesem Bebauungsplanverfahren nicht behandelt. Die Anregungen 
werden an die Stabstelle Mobilität und Verkehr der Stadt Amberg wei-
tergegeben. 
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Das Planungsamt bezieht sich auf den Abwägungsvorschlag der letzten 
Auslegung in der Fassung vom 22.01.2025.  
Kindergartenplätze: 
Mit dem Jugendamt der Stadt Amberg wurde der Bedarf an einem Kin-
dergarten bzw. Kindergrippe in Gailoh besprochen. Das Jugendamt teil-
te dem Stadtplanungsamt mit, dass das neue Gebiet kein günstiger 
Standort für eine Kindertageseinrichtung, wegen der Randlage ist. Des 
Weiteren sehen sie keinen erheblichen Mehrbedarf aufgrund des neu-
en Baugebietes. 

 

Einmündung  

Es ist grundsätzlich festzuhalten, dass die Verkehrsteilnehmer gemäß 
der Straßenverkehrsordnung verpflichtet sind, sich an die vorgeschrie-
benen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten. Die Geschwindigkeit 
wird durch Beschilderung und entsprechende verkehrsrechtliche Rege-
lungen bestimmt, und die Verantwortung für das Einhalten dieser Re-
geln liegt bei den Verkehrsteilnehmern. 

 

Beschlossener Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme Tiefbauamt 
vom 22.01.2025: 
Dem Vorschlag wird nicht folgeleistet, da davon auszugehen ist, dass 
das Ortschild nördlich der Parzelle 1 versetzt wird. Der Verkehrsteil-
nehmer hat seine Geschwindigkeit auf 50 km/h zu reduzieren. 
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Stellungnahme von 07.08.2025 zur E-Mail von Bürger 1 vom 04.08.2025 
 
Entwässerung  
 
Weiter führt Bürger 1 diesen aufgetreten Störfall als exemplarisch an, dass 
hierdurch seine Bedenken bzgl. der unzureichenden Aufnahmefähigkeit des 
bestehenden Abwasserkanals in Folge des geplanten Baugebietes „Untere 
Gassenäcker“ Wirklichkeit würden. Es ist zwar korrekt, dass das Schmutzwas-
ser des neuen Baugebietes ebenfalls über das Pumpwerk Gailoh zum Klär-
werk Theuern gepumpt werden soll. Jedoch befinden sich diese Pumpen 
nicht an der Kapazitätsreserve. Der Störfall ist nicht auf eine nicht ausrei-
chende Aufnahmefähigkeit des Abwasserkanals oder der Pumpen zurückzu-
führen, sondern auf einen Ausfall der Steuerungstechnik, welche erneuert 
werden wird. Außerdem ist für das neue Baugebiet für das Regenwasser eine 
komplett neue Entwässerungsschiene vorgesehen. So ist für das Regenwasser 
ein neuer Kanal entlang der AM 15 vorgesehen, welcher anschließend auf 
halber Höhe zwischen Gailoh und Gerberstraße in ein neues Regenrückhalte-
becken münden soll.  
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Die Stellungnahme des Tiefbauamt wurde bereits behandelt. 
Siehe Abwägungsvorschläge der Stadtverwaltung zu Stellungnahme 
vom 02.05.2023 des Amtes 5.4 Tiefbauamt Punkt 1 - Punkt 9) 
 
 
Im Hinblick auf die Bedenken bezüglich möglicher Wasserstauungen durch 
die geplanten Geländeauffüllungen und den vermuteten hohen Grundwasser-
stand wird in der Begründung  Punkt 9.3 darauf hingewiesen, dass durch ge-
eignete Entwässerungsmaßnahmen, der Wasserabfluss sichergestellt werden 
muss. Es muss gewährleistet sein, dass keine Beeinträchtigung des Grund-
wasserspiegels oder der angrenzenden Grundstücke erfolgt. 
 
 
 
 
Immissionsschutz: 
 
 
 
Forstliche Bewirtschaftung: 
Der vorgebrachte Sachverhalt wurde bereits im Rahmen des vorangegange-
nen Verfahrens nach § 13b BauGB behandelt und abgewogen. 
Im Zuge der erneuten Beteiligung im Regelverfahren wurde der Punkt inhalt-
lich unverändert erneut vorgetragen. Neue Gesichtspunkte, die zu einer ab-
weichenden Beurteilung führen könnten, wurden nicht vorgebracht. 
Die Stadt Amberg hält daher an der bisherigen Abwägungsentscheidung fest. 
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Angrenzende Landwirtschaft wurde in den Hinweisen unter Punkt 5  der Hin-
weise betrachtet. 
 
Zu den Gewerbebetrieben wurde eine schalltechnisches Gutachten erstellt. 
 
Es wurde ein Gutachten  zur Ermittlung der Geruchsbelastung erstellt. 
 
Der Schießstand der Bundeswehr liegt etwa 1 km vom Plangebiet entfernt. 
Zwischen der Anlage und dem Plangebiet liegen zudem ein Gewerbegebiet 
sowie Waldflächen, die eine zusätzliche abschirmende Wirkung entfalten. 
Zwar sind bei Übungen kurzfristig Geräuschimmissionen möglich, diese sind 
jedoch zeitlich begrenzt und treten nur während militärischer Übungen auf. 
Eine zivile Nutzung der Schießanlage, etwa durch den Schießsportverein, fin-
det nicht mehr statt, da eine Mitbenutzung durch Auflagen der Bundeswehr 
derzeit ausgeschlossen ist. 
Aufgrund der räumlichen Entfernung, de der zeitlich begrenzten Nutzung 
und der fehlenden zivilen Nutzung ist eine Berücksichtigung der Anlage im 
schall- und geruchstechnischen Gutachten nicht erforderlich. 
 
Traditionelle Veranstaltungen: 
Der vorgebrachte Sachverhalt wurde bereits im Rahmen des vorangegange-
nen Verfahrens nach § 13b BauGB behandelt und abgewogen. 
Im Zuge der erneuten Beteiligung im Regelverfahren wurde der Punkt inhalt-
lich unverändert erneut vorgetragen. Neue Gesichtspunkte, die zu einer ab-
weichenden Beurteilung führen könnten, wurden nicht vorgebracht. 
Die Stadt Amberg hält daher an der bisherigen Abwägungsentscheidung fest. 
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Pflasterstreifen 
Der Einwand zu dem Pflasterstreifen wurde zur Kenntnis genommen und an 
das Tiefbauamt weitergegeben. 
 
 
Für die Aufstellung und den Betrieb von Luftwärmepumpen und sonstigen 
stationären Geräten und Maschinen wurde ein Hinweis unter Punkt 18 auf-
genommen.  
 
Immissionsduldungsverpflichtung 
Der vorgebrachte Sachverhalt wurde bereits im Rahmen des vorangegange-
nen Verfahrens nach § 13b BauGB behandelt und abgewogen. 
Im Zuge der erneuten Beteiligung im Regelverfahren wurde der Punkt inhalt-
lich unverändert erneut vorgetragen. Neue Gesichtspunkte, die zu einer ab-
weichenden Beurteilung führen könnten, wurden nicht vorgebracht. 
Die Stadt Amberg hält daher an der bisherigen Abwägungsentscheidung fest. 
 
 
Brandschutz: 
Von den Stadtwerken Amberg wurde eine Stellungnahme abgegeben, dass 
eine Versorgung mit Trink– und Löschwasser sichergestellt ist. 
 
Die Feuerwehr Amberg wurde als Hauptwache beteiligt. 
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Internet: 
Geologie: 
Gemeinschaftseinrichtungen: 
Energieversorgung: 
 
Der vorgebrachten Sachverhalte wurden bereits im Rahmen des vorangegan-
genen Verfahrens nach § 13b BauGB behandelt und abgewogen. 
Im Zuge der erneuten Beteiligung im Regelverfahren wurden die Punkte in-
haltlich unverändert erneut vorgetragen. Neue Gesichtspunkte, die zu einer 
abweichenden Beurteilung führen könnten, wurden nicht vorgebracht. 
Die Stadt Amberg hält daher an den bisherigen Abwägungsentscheidungen 
fest. 
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Der Hinweis zur kommunalen Wärmeplanung wird zur Kenntnis genommen. 
Ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem vorliegenden Bauleitplanverfah-
ren besteht nicht, sodass der Hinweis im Rahmen der Abwägung nicht weiter 
zu berücksichtigen ist. 
 
 
Abschließende Anmerkung: 
 
Die vom Einwender angeführten erheblichen Defizite gemäß der früheren 
Stellungnahme des Tiefbauamts wurden im weiteren Verfahren geprüft und 
ausgeräumt. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die ursprünglich angedachte 
Verkehrsinsel weder umsetzbar noch verkehrlich erforderlich bzw. zielfüh-
rend ist. Die Bedenken des Tiefbauamts gelten als ausgeräumt.  
 
Der vom Einwender angesprochene Mängelmelder der Stadt ist nicht Gegen-
stand des vorliegenden Bauleitplanverfahrens und kann daher im Rahmen 
der Abwägung nicht berücksichtigt werden. 
 
Die erneute Vorlage bereits im früheren Verfahrensschritt vorgebrachter Ein-
wendungen wird zur Kenntnis genommen. Beim vorliegenden Bauleitplan-
verfahren handelt es sich trotz Umstellung vom Verfahren nach § 13b BauGB 
in das Regelverfahren nicht um ein neues, eigenständiges Verfahren, sondern 
um die Fortführung des bisherigen Verfahrens mit erweiterten Anforderun-
gen und erneuter frühzeitiger Beteiligung.  
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Die Stadt Amberg hat an die Stadtbau Amberg GmbH die Stellungnahme des 
Amtes für Digitalisierung, Breitband und Vermessung weitergeleitet. Die öst-
liche rote Linie soll vermessen werden. Für die anderen Bereiche sieht die 
Stadtverwaltung keine Notwendigkeit, da es sich um Bestand handelt und die 
Baufenster sich an Bestand und Abstand zur Grundstücksgrenze beziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Straßenbezeichnung und Benennung der Hausnummern erfolgt nach Fer-
tigstellung der Erschließung. 
 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0041/2026 Anlage 9,  Seite 13 
In der Fassung vom 15.04.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 161 „Gailoh Mitte“  

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten — Stellungnahme vom 15.04.2025 | Seite 1 von 1 

 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Bestehende Drainagen 
In den textlichen Hinweisen unter Punkt 15 wird aufgenommen. 
Drainagen: 
Bei der Erschließung des Baugebietes ist darauf zu achten, dass keine Draina-
gen (bzw. jegliche Formen von bodenverbessernden Maßnahmen) beschädigt 
werden, die die benachbarten oder dahinterliegenden Grundstücke entwäs-
sern. Sollten beim oder nach dem Bau Drainagen beschädigt werden, sind 
diese auf den Kosten des Erschließungsträger unverzüglich in Stand zu set-
zen.  
 
Bewirtschaftung der umliegenden Flächen 
In den textlichen Hinweisen unter Punkt Landwirtschaft wurde bereits aufge-
nommen: 
„Das Plangebiet grenzt an landwirtschaftliche Nutzflächen. Mögliche Stein-
schlagschäden und Verschmutzungen, die bei der üblichen Flächenbewirt-
schaftung oder Benutzung entstehen, sind hinzunehmen. 
 
 
Flurwege 
In den textlichen Hinweisen unter Punkt 11 wird aufgenommen. 
Flurwege: 
Während und auch nach der Bauphase, ist darauf zu achten, dass die Zufahrt 
für die Bewirtschaftung der angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen je-
derzeit zu gewährleisten ist.  
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Diese Information wurde bereits in den textlichen Hinweisen unter Punkt 9  
aufgenommen.  
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Punkt 9.3 in der Begründung wurde aufgenommen: 
Für den neuen Teilbereich wird die Löschwasserversorgung im Zuge der Er-
schließungsplanung sichergestellt. Die erforderlich Hydranten müssen mit 
der Feuerwehr und den Stadtwerken abgestimmt werden. 



    

fr
ü

h
ze

it
ig

e
 B

et
ei

lig
u

n
g 

Vorlage 005/0041/2026 Anlage 9,  Seite 17 
In der Fassung vom 15.04.2026 

 

 

A
b

w
äg

u
n

gs
vo

rs
ch

lä
ge

 d
er

 S
ta

d
tv

er
w

al
tu

n
g 

Tö
B

 

Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg 161 „Gailoh Mitte“  

Landratsamt Amberg-Sulzbach - Gesundheitsamt — Stellungnahme vom 14.04.2025 | Seite 1 von 1 

 
 
 
 
In den textlichen Hinweisen unter Punkt 13 wird aufgenommen. 
Regenwassernutzungsanlagen: 
Die Errichtung und der Betrieb einer Regenwassernutzungsanlage sind dem 
Gesundheitsamt schriftlich anzuzeigen. Bei einer Stilllegung oder einem Be-
treiberwechsel muss das Gesundheitsamt ebenfalls informiert werden. Die 
Anlage ist dem Wasserversorger mitzuteilen.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Die Bedenken der Regierung der Oberpfalz hinsichtlich der wohnortnahen 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs werden zur Kenntnis genom-
men. Grundsätzlich wird angestrebt, Siedlungsentwicklungen vorrangig am 
Hauptort Amberg zu konzentrieren. 
Derzeit stehen im Hauptort jedoch keine geeigneten Flächen für eine Wohn-
bauentwicklung zur Verfügung. Am Standort Gailoh kann durch die Pacht 
eines Investors von einer Stiftung kurzfristig Wohnraum bereitgestellt wer-
den. 
Die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs ist am Standort Gailoh nur 
teilweise gewährleistet. Durch die bestehende Anbindung an den öffentli-
chen Personennahverkehr ist jedoch die Erreichbarkeit zentraler Einrichtun-
gen und des Hauptortes möglich. 
 
 
 
 
 
Der Belang der Regierung der Oberpfalz wird zur Kenntnis genommen und 
im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungsplans berücksichtigt. Eine 
Zurückstellung des Bebauungsplans bis zur Erstellung des Bedarfsnachweises 
erfolgt nicht, da die Maßnahme städtebaulich vertretbar und mit den Grund-
zügen der Raumordnung vereinbar ist.  
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Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wurde beteiligt. Diese 
bringen keine Einwendungen zum Bereich der Landwirtschaft vor. 
 
Der Bayerischer Bauernverband hat eine Stellungnahme abgeben, bei denen 
wir die geforderten Hinweise aufgenommen haben. 
 
Die Belange der Landwirtschaft wurden berücksichtigt. Die Planung führt zu 
einem Verlust landwirtschaftlicher Fläche, dies wird jedoch durch die überge-
ordneten Ziele der Dorfentwicklung, der Sicherung der Wohn- und Lebens-
qualität sowie durch Ausgleichsmaßnahmen (Grünflächen, private Gärten, 
ökologische Ausgleichsflächen) abgewogen. Die Planung lässt ferner die 
Möglichkeit für eine teilweise Fortführung der Landwirtschaft auf verbleiben-
den Flächen offen, insbesondere auf den Hofstellen, deren Nutzung nicht 
vollständig aufgegeben ist.  
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I. Lärmschutz 
a) Ein schalltechnischen Gutachten für den Verkehrslärm und den Gewerbe-
lärm wurde erstellt und in der neuen Planung berücksichtigt.  
 
b) In den Hinweisen wurde unter Punkt 22 aufgenommen: 
Baustellelärm 
Im Zuge der Erschließungs- und Baumaßnahmen ist vorübergehend mit Bau-
stellenlärm zu rechnen. Dieser ist zeitlich begrenzt und auf die Dauer der 
Bauausführung beschränkt. Die Arbeiten sind unter Beachtung der einschlä-
gigen gesetzlichen Vorgaben, insbesondere der Allgemeinen Verwaltungsvor-
schrift zum Schutz gegen Baulärm durchzuführen. Unzumutbare Beeinträch-
tigungen der Anwohner sind möglichst zu vermeiden. 
 
c) In den Hinweisen wurde unter Punkt 18 aufgenommen: 
Luftwärmepumpen und sonstige stationäre Geräte und Maschinen 
Hinsichtlich der Errichtung und des Betriebs von stationär aufgestellten Gerä-
ten und Maschinen (insbesondere Luftwärmepumpen sowie Klima- und Lüf-
tungsgeräte) wird auf den LAI-Leitfaden „Verbesserung des Schutzes gegen 
Lärm beim Betrieb von stationären Geräten in Gebieten, die dem Wohnen 
dienen“ verwiesen. 
Im Freien betriebene stationäre Geräte dürfen nur aufgestellt und betrieben 
werden, wenn die Empfehlungen zum Mindestabstand (Kapitel 4.2 des LAI-
Leitfadens) eingehalten sowie die empfohlenen höchsten Schallleistungspe-
gel (Kapitel 4.3 des LAI-Leitfadens) nicht überschritten werden. 
 
II. Luftreinhaltung 
Ein Gutachten zur Geruchsimmission wurde erstellt und in der neuen Pla-
nung berücksichtigt 
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III. BImSchG und BImSchV 
a) In den Hinweisen unter Punkt 20 wurde aufgenommen: 
Kleine und mittlere Feuerungsanlagen 
Für die Errichtung und den Betrieb von kleinen und mittleren Feuerungsanla-
gen sind die Anforderungen der Ersten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (1. BImSchV – Verordnung über kleine 
und mittlere Feuerungsanlagen) in der jeweils gültigen Fassung zu beachten. 
Insbesondere sind die dort festgelegten Anforderungen an Brennstoffe, Emis-
sionsgrenzwerte, die Ableitung von Abgasen sowie Überwachungs- und Prüf-
pflichten einzuhalten. 
 
b) In den Hinweisen wird unter Punkt 21 aufgenommen: 
Baustaub 
Während der Bauphase sind stark staubende Tätigkeiten zu vermeiden oder, 
wenn diese nicht vermeidbar sind, auf ein mögliches Mindestmaß zu reduzie-
ren. Mögliche Maßnahmen sind z.B. ein Abkippen von staubenden Material in 
möglichst geringer Höhe, eine Berieselung bei Abbrucharbeiten mit Wasser 
oder der Einsatz von entsprechenden Staubabsaugungen an den Arbeitsgerä-
ten. 
 
IV. Licht 
In den textlichen Hinweisen wird unter Punkt 19 aufgenommen: 
Blendwirkung 
Hinsichtlich möglicher Blendwirkung sind bei der Planung von Gebäuden, 
insbesondere von Fenstern bereits vorhandene Photovoltaikanlagen zu be-
rücksichtigen.  
 
V. BBodSchG 
In den Hinweisen wird unter Punkt 8 zusätzlich zu Bodenschutz aufgenom-
men: 
Sollten bei Baumaßnahmen optische oder organoleptische Auffälligkeiten 
festgestellt werden, ist unverzüglich das Amt für Ordnung und Umwelt, Fach-
bereich Bodenschutz der Stadt Amberg zu verständigen. 
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Unter den textlichen Hinweisen Punkt 17 wird der Passus aufgenommen: 
 
Dachbegrünung: 
Dachbegrünung in Verbindung mit dem Einsatz moderner, alternativer 
Heiztechniken (Solarthermie) und Energiegewinnung (Photovoltaik—
Dachbegrünung zur Dachkühlung) ist zu begrüßen. 
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Mit dem Amt 3.29 Naturschutz wurde abgestimmt, dass der nördliche Be-
reich als Ausgleichsfläche zu nutzen. Außerdem wurde den Forderungen des 
Amtes folge geleistet, indem östlich, des neu entstehenden Bereichs eine 2 m 
zu pflanzende Hecke festgesetzt wird.  
 
Im Umweltbericht wird unter Punkt 2.1.1 (Fledermäuse) sowie unter Punkt 
2.1.2 (Vögel) darauf hingewiesen, dass vor dem Abriss von Gebäuden eine 
Untersuchung auf das Vorkommen von Fledermäusen und Brutvögeln durch-
zuführen ist.  
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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Festsetzung der Vollgeschosse stellen einen rein redaktionellen Fehler dar. 
Im vorliegenden Entwurf wurde der Fehler korrigiert, die Festsetzungen sind 
nun eindeutig und widerspruchsfrei dargestellt.  
 
 
Systemschnitt wurde größer dargestellt. 
 
 
Die Festsetzungen 4.1 Satteldächer und 7.1 Garagen und Carports wurden 
angepasst. 
 
 
MDW ist die allgemeine Nutzung des Gebietes Dörfliches Wohngebiet nach § 
5a BauNVO. Planzeichen wurde im Entwurf versetzt, damit es zu keinen Ver-
wirrungen kommt. 
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Der Notburgaweg wurde als öffentliche Verkehrsfläche eingefärbt. 
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Einmündungstrichter wurde im neuen Entwurf berücksichtigt.  
 
Notburgaweg als Straßenverkehrsfläche wurde im neuen Entwurf  
berücksichtigt. 
 
 
Wurde in den Festsetzungen aufgenommen 
 
Wird zur Kenntnis genommen und an die Stadtbau Amberg GmbH  weiter-
gegeben 
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Ein städtebaulicher Vertrag und ein Erschließungsvertrag muss vor Satzungs-
beschluss noch abgeschlossen werden. Erst nachdem die Verträge geschlos-
sen sind, kann ein Satzungsbeschluss erfolgen. 
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Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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1. Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
2. Wasserversorgung 
Wird zur Kenntnis genommen und an die Stadtwerke weitergegeben. 
 
 
 
3. Grundwasser 
In den hinweisen wird unter Punkt 12 aufgenommen: 
Grundwasser 
Im Plangebiet sind oberflächennahe Grundwasservorkommen innerhalb der 
Deckschichten lokal nicht völlig auszuschließen. Bei der Planung und Ausfüh-
rung von Bauwerken sind die örtlichen Grundwasserverhältnisse zu berück-
sichtigen, insbesondere bei Gründung, Baugruben und Versickerungsmaß-
nahmen. 
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4. Abwasserentsorgung 
 
Der Hinweis unter Punkt 4 wurde ergänzt, der Hinweis lautet nun: 
Wasserwirtschaft, Wasserrecht 
Verdunstungsflächen wie z.B. raue Beläge oder Mulden im Gelände sowie 
Fassaden- und Dachbegrünung werden zur Verzögerung des Regenabflusses 
empfohlen. 
Unverschmutztes Regenwasser, insbesondere von Dachflächen (auch begrün-
ten Dachflächen) sollte in Verbindung mit Regenwassernutzungsanlagen (z. 
B. für Toilettenspülung, Gartenwasser) genutzt oder/und möglichst breitflä-
chig auf dem eigenen Grundstück versickert werden.  
Die Sickerfähigkeit des Bodens ist vor Baubeginn zu prüfen. 
Für den Regenwasseranschluss ist dabei § 13 und § 17 TrinkwV, für die Ver-
sickerung die NWFreiV und TRENGW zu beachten. Für die Behandlung von 
Regenwasser auf gewerblich intensiv genutzten Flächen, mit einem erhebli-
chen Fahrbetrieb und evtl. Umschlag mit wassergefährdenden Stoffen ist das 
LfU-Merkblatt 4.4/22 zu beachten. Der Nachweis ist mit der Baugenehmi-
gung zu erbringen. 
Es ist sicherzustellen, dass das Niederschlagswasser auf den Baugrundstü-
cken schadlos versickert bzw. bei Überlastung schadlos abgeleitet werden 
kann. 
 
Der Hinweis wurde unter Punkt 16 aufgenommen: 
Dacheindeckung 
Auf Dacheindeckungen aus Metall sollte nach Möglichkeit verzichtet werden. 
Sofern Dächer mit Zink-, Blei- oder Kupferdeckung zum Einsatz kommen, 
sind diese nur mit einer geeigneten Beschichtung zu verwenden, um eine 
Auswaschung von Schwermetallen in das Niederschlagswasser zu vermeiden. 
 
5. Lage zu Gewässern  
Wird zur Kenntnis genommen. 
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In den Hinweisen unter Punkt 14 wurde aufgenommen: 
Im Plangebiet sind potenzielle Fließwege bei Starkregen sowohl nördlich der 
Ausgleichsfläche als auch im Dorfkern entlang bestehender Grünstreifen vor-
handen. Die Bereiche sind von Bebauung freizuhalten bzw. bei künftigen 
Bauvorhaben entsprechend zu berücksichtigen.  
 
 
In den Hinweisen unter Punkt 15 wurde aufgenommen: 
Drainagen 
Bei der Erschließung des Baugebietes ist darauf zu achten, dass keine Draina-
gen (bzw. jegliche Formen von bodenverbessernden Maßnahmen) beschädigt 
werden, die die benachbarten oder dahinterliegenden Grundstücke entwäs-
sern. Sollten beim oder nach dem Bau Drainagen beschädigt werden, sind 
diese auf den Kosten des Erschließungsträger unverzüglich in Stand zu set-
zen. 
 
In den Hinweisen wurden Altlasten bereits unter Punkt 6 aufgenommen. 
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7. Bodenschutz—Schutz des Oberbodens 
 
Der Hinweis unter Punkt 8 Bodenschutz wurde ergänzt, der Hinweis zum Bo-
denschutz lautet nun:  
Mutterboden, der bei der Errichtung baulicher Anlagen ausgehoben wird, ist 
nach § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vergeudung 
und Vernichtung zu schützen. Zum Schutz des Mutterbodens und für alle Erd-
arbeiten werden die Normen der DIN 18915 und der DIN 19731 zur Anwen-
dung empfohlen. Es wird geraten, die Verwertungswege des anfallenden Bo-
denmaterials bereits vor Beginn der Baumaßnahme zu klären 
(Bodenmanagementplan). 
 
Oberboden, der bei allen baulichen Maßnahmen oder sonstigen Veränderun-
gen der Oberfläche anfällt, ist in maximal 2,00 m hohen Mieten zwischenzu-
lagern. Auch sonstige Beeinträchtigungen des Bodens, wie Bodenverdichtun-
gen oder Bodenverunreinigungen, sind zu vermeiden. 
Eine Verbringung und Verwertung von Mutterboden außerhalb des Erschlie-
ßungsgebietes ist nur in Abstimmung mit der planenden Kommune zulässig. 
Bodenaushub ist auf den Grundstücken flächig zu verteilen. 
Der gewachsene Bodenaufbau ist überall dort zu erhalten, wo keine bauli-
chen Anlagen errichtet und auch sonst keine nutzungsbedingte Überprägung 
der Oberfläche geplant bzw. erforderlich ist. Im Baugebiet gilt dies insbeson-
dere für die nicht überbaubaren Grundstücksflächen. 
 
Sollten bei Baumaßnahmen optische oder organoleptische Auffälligkeiten 
festgestellt werden, ist unverzüglich das Amt für Ordnung und Umwelt, Fach-
bereich Bodenschutz der Stadt Amberg zu verständigen. 
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8. Zusammenfassung 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Die Auflagen wurden nach Möglichkeit voll-
umfänglich berücksichtigt.  


